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Nach den Überlegungen zur Asymmetrie bleibt die Frage, ob Unterscheidungen der
Form nach binär oder pluralistisch angelegt sind. Damit soll die kleine Reihe über
das »böse Denken« in Dichotomien zu einem Ende gebracht werden.

Vorab: Für das, was in der Überschrift binär genannt wird, kann eine Reihe anderer
Ausdrücke eintreten: Zweiseitig, bipolar, dualistisch, dyadisch, dichotomisch,
vielleicht auch digital und analog. Scharf definiert ist wohl nur die Dichotomie. Ich
verwende hier binär und dichotom als Synonyme.

Die Binarität der Unterscheidung wird – wie schon die Asymmetrie – durch Spencer
Browns »Beispiel« nahegelegt: »In a plane space a circle draws a distinction.« [1]

Versteht man Fläche und Kreis nicht bloß als Metapher, so produziert die
Unterscheidung mit dem Kreisinneren und dem Kreisäußeren genau zwei Seiten. Da
hilft es auch nicht, das Bild des Kreises durch eine Linie zu ersetzen.

Bei Luhmann ist die Form der Unterscheidung eine Zweiseitenform. Während die
Innenseite bezeichnet wird oder gar einen Namen erhält, und so auf einen Begriff
gebracht wird, bleibt die Außenseite zunächst das Sonstige oder der unbezeichnete
Rest. Sie bildet noch keinen Gegenbegriff, sondern bleibt die unbegriffene Umwelt.
Aber so ergibt die Unterscheidung noch keinen Sinn. Am Beispiel des Rechts:

»Vielmehr ist Gleichheit ein Formbegriff, der davon lebt, daß es eine andere
Seite gibt: die Ungleichheit. Gleichheit gibt ohne Ungleichheit keinen Sinn –
und umgekehrt.«[2]

»Klar ist«, so die Philosophin Katrin Wille, »dass ›Unterscheiden‹ mindestens eine
zweistellige Operation ist«.[3] Aber kann man Objekte nicht auch in drei, vier oder
noch mehr Hinsichten unterscheiden, z. B. einen Menschen von einem Stein, einem
Tier und einem Gott? Sicher kann man das. Luhmann Gleichheits-Beispiel lässt
durch Negation eine Dichotomie entstehen.

Die Unterscheidung durch Negation ist ein »sehr elementarer Typ von
Unterscheidung« (Wille 2009:277). Er hat, worauf Luhmann abstellt, wesentliche
Vorzüge für die anschließende Kommunikation. Kommunikation arbeitet im System
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mit »provozierender« Negation (Die Gesellschaft der Gesellschaft, 1997 = GdG
562). Mit der Bezeichnung einer Seite der Form wird klargestellt, »wo man
demnächst für weitere Operationen anzusetzen hat« (GdG 60). Da wirken
Asymmetrie und Binarität zusammen. Sie verhelfen Kommunikationen, die sich auf
der markierten Seite bewegen, dazu, besser angenommen zu werden. Und eben
deshalb sind Dichotomien so attraktiv.

Relativ früh hatte Luhmann in einer Fußnote auf die
»informationsverarbeitungstechnischen Vorzüge binärer Schematisierungen«
hingewiesen, im Text aber deutlich gemacht, dass Zweieroppositonen stets die
Frage nach dem Anschluss dritter und weiterer Möglichkeiten mit sich bringen.[4] Es
ist daher nicht so sicher, dass Luhmann Binarität als wesentlich für die »Form der
Unterscheidung« ansah, wie es Wille ihm unterstellt.

Für Wille (2009:277) gehört Binarität nicht zur »theoretischen Form« der
Unterscheidung. Sie meint, für die Primäre Arithmetik, die Spencer Brown im Sinn
gehabt habe, komme es nur darauf an, »dass Seiten unterschieden werden, deren
Verschiedenheit durch Abgrenzung voneinander erschaffen wird, und nicht, wie
viele Seiten« (2009:278). Das sieht der Mathematiker Boris Hennig anders:

»Die Unterscheidungen, die Spencer Brown als Prototyp wählt, gehorchen stets
dem Gesetz der doppelten Negation, es handelt sich also (entgegen der
Forderung Luhmanns) immer um kontradiktorische Gegensätze.«[5]

Wenn man glaubt, bei Luhmann etwas Kritikwürdiges gefunden zu haben, muss
man nur weiterlesen. In aller Regel wird man dann in seinem unerschöpflichen Werk
Ausführungen finden, mit denen er die Kritikpunkte vorweggenommen hat oder sie
ausräumt. So auch hier. Wenn es um Unterscheidungen durch Negation geht, so
kann man von Luhmann lernen, dass Negation und Negation nicht dasselbe ist. Er
kennt nämlich drei unterschiedliche Versionen der Negation:

die »unbestimmte Negation: dies und nichts anderes«[6],

die »wechselseitige Negation«, die »eine Überschneidung und wechselseitige
Bestimmung des Möglichen« voraussetzt[7],

die limitationale Negation, die eine Alternative aus einer begrenzten Menge
von Möglichkeiten eliminiert[8].
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Die unbestimmte Negation ist gar keine Verneinung, sondern eine Indikation,
sozusagen die Unterscheidung selbst. Bei der unbestimmten Negation steht auf der
negierten Seite kein Nichts. Das scheint nur so, weil die »zweiwertige Logik nur
einen Wert, den positiven Wert, für die Bezeichnung des Seins zur Verfügung« hat
(GdG 927);

»das, was nicht bezeichnet wird, bleibt im ›unmarked state‹ der Welt und wird
gerade nicht negiert (denn das würde ja eine Bezeichnung erfordern)« (GdG
459).

Es handelt sich also um eine pragmatische – im Gegensatz zu einer ontologischen
Negation, denn

»die Ontologie und die ihr zugeordnete zweiwertige Logik [limitiert] den Begriff
der Welt. Welt kann nicht als Hintergrundsunbestimmtheit (weder Sein noch
Nichtsein), sondern nur auf der Ebene designationsfähiger Objekte, als
Objektmenge oder als Objektgesamtheit bezeichnet werden.« (GdG 897)

Was Luhmann Limitationalität nennt, läuft auf eine mengentheoretische
Betrachtung hinaus.[9] Die Negation antwortet auf eine extensionale
Alternativfrage.[10] Eine extensionale Frage geht von bereits definierten
Differenzen aus. Eine intensionale Frage dagegen ist noch auf der Suche nach dem
Unterschied. Die limitationale Verneinung ist der Normalfall, nämlich die negative
Auswahl aus einer bestimmten oder bestimmbaren Menge. Sie unterscheidet sich
von der unbestimmten Negation dadurch, aus der Menge »designationsfähiger
Objekte« einzelne Kandidaten eliminiert werden, anstatt sie bloß zu unterscheiden.
Als Menge fungieren praktisch die von Wil Martens[11] so bezeichneten Kategorien.
Wird ein zugehöriger Kandidat durch Negation eliminiert, bleiben andere. Ein
Spezialfall der limitationalen Verneinung sind die Antonyme, weil hier positive und
negative Kandidaten benannt werden.

Wie die limitationale Verneinung als Normalfall einer operativen Unterscheidung
funktioniert, zeigt an einem Beispiel Martens, den ich eben zitiert habe:

»Nehmen wir an, etwas – ein Tisch – wird zum ersten Mal als Etwas
wahrgenommen und bezeichnet. Damit wird eine Identität gesetzt. Nehmen
wir einfachheitshalber weiter an – was völlig unrealistisch ist –, daß es noch
keine anderen wahrgenommenen und bezeichneten Einheiten, Qualitäten usw.
gibt, dann könnte man sagen, daß mit dem Tisch gleichzeitig, aber nur in
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impliziter Weise, der Gegensatz, der Nicht-Tisch und auch die Einheit (der
Grund) beider, die Welt, gesetzt werden.« (S. 231)

»Völlig unrealistisch« ist das Beispiel, weil wir »in einer kategorisierten Welt« leben,
»in der unsere Erfahrungen von Objekten, Ereignissen, Qualitäten und Quantitäten
immer schon unterschieden und bezeichnet sind«. Martens zitiert für den von ihm
verwendeten Kategorie-Begriff John M. Ellis[12]:

»Categorization involves simplification and a reduction of uniqueness and
diversity to a finite number of types. … A word in a language embodies a
decision to treat a particular range of things as if they were the same, and then
to treat everything that falls outside that range as different.«

Kategorisieren bedeutet also

»Verschiedenes als gleich, als identisch, zu betrachten und behandeln. Das
geschieht, weil es in einer bestimmten Hinsicht – z. B. qua Aussehen,
motorischer Verwendung oder im Rahmen eines Bedürfnisses, einer Ziel- oder
Zwecksetzung – als ähnlich erfahren wird.« (S. 232).

»Kategorien« haben eine auf die Kognitionspsychologie verweisende Konnotation.
Anstelle von Kategorien kann man auch von Begriffen reden, wenn man Begriffe als
Gegensatz zu Eigennamen versteht. Ich bevorzuge es, im Hinblick auf extensionale
Unterscheidungen von Gattungen zu sprechen.

Martens führt sein Beispiel fort:

»Wenn wir einen Tisch wahrnehmen und als ›Tisch‹ bezeichnen, wird dieser
nicht einfach vom Rest der Welt, vom Nicht-Tisch, sondern vom Nicht-Tisch in
der Kategorie der Gebrauchsgegenstände unterschieden. Denn Unterscheiden
und Bezeichnen finden nicht in einer unmarkierten, ungetrennten Welt statt.
Die Einheit von Tisch und Nicht-Tisch ist in der deutschen Sprache
normalerweise nicht Welt, sondern, abhängig vom Kontext,
Gebrauchsgegenstände, Möbel o.a. Dies ist auch beim Unterscheiden von
Qualitäten oder Merkmalen so, die nicht selbst Objekte oder Ereignisse sind,
sondern Eigenschaften derselben, wie z.B. die Farben. Die Wahrnehmung und
Bezeichnung von ›Rot‹ unterscheidet Rot nicht in erster Linie von der Rest der
Welt, sondern von den anderen Farben. Das mit Rot implizierte Nicht-Rot sind
in erster Linie die anderen Farben, und die Einheit beider sind eben die Farben.
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Anders gesagt, durch die Wahrnehmung und Bezeichnung von Rot wird unsere
Aufmerksamkeit auf Rot und auf die anderen Farben, nicht jedoch auf Rot und
unterschiedslos den ganzen Rest der Welt gelenkt. Unterscheidungen sind
nicht universaler Art. Sie betreffen nicht, wenn man das so sagen darf, die
ganze Welt, sondern nur einen bestimmten Abschnitt, eine bestimmte
Kategorie daraus.«

Praktisches Unterscheiden geht von kategorisierten Objekten aus und fragt nach
einer Differenz. Wird eine Differenz bejaht und damit Identität verneint, so entsteht
ein Gegensatz, wie er begrifflich mit einem Antonym ausgedrückt wird. Das ist eine
Unterscheidung durch Negation. Aber nicht jede Unterscheidung durch Negation ist
binär. Es kommt vielmehr darauf an, wie die Kategorien oder Begriffe gebildet sind,
die der Einheit des Unterschiedenen zugrunde liegen.

Martens fasst zusammen:

»Eine Unterscheidung – d. h. eine Kategorie und ihr Gegensatz – verweist nur
auf einen beschränkten Teil der Erfahrungen, hat einen spezifizierten
Anwendungsbereich.« (S. 232)

Weil diese Beschränkung bewusst ist oder jederzeit ins Bewusstsein gerufen werden
kann, sind praktische Unterscheidungen immer nur vorläufig binär.

Die wechselseitige Negation entspricht einer Dichotomie. Auch insoweit antwortet
die Negation auf eine extensionale Entscheidungsfrage. Die Besonderheit besteht
darin, dass nur ein Gegenkandidat in Betracht kommt. Es gibt nur eine Alternative.
Aus der Verneinung der einen folgt die andere als deren kontradiktorisches
Gegenteil. Die Alternativen stehen nicht unverbunden nebeneinander, sondern
haben eine gemeinsame »Identität« insofern, als sie eine »Kategorie« oder
»Gattung« von Objekten erschöpfen. So finden wir Anschluss an die logische
Semantik von Begriffen und Gegenbegriffen (Antonymen und Dichotomien).

Für die kognitive Ordnung der Welt und für kommunikative Praxis ist die binäre
Unterscheidung so elementar, dass Luhmann darauf mit großem Erfolg seine
berühmten Systemcodes wie Recht/Unrecht, Wahrheit/Unwahrheit oder
schön/unschön (GdG 562) bauen konnte. Die Codes sind freilich nicht so rigoros
zweiwertig, wie es den Anschein hat, denn »das im Code ausgeschlossene Dritte,
[ist] in das durch den Code gebildete System zugleich eingeschlossen«, wo es auf
der Programmebene wieder eingeführt werden kann.
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Dennoch ist es, gerade auch im Blick auf Luhmanns Systemcodes, immer wieder
überraschend und auch rätselhaft, dass anscheinend durch bloße Verneinung
Dichotomien entstehen. Die Erklärung liegt aber wohl darin, dass mit dem Code
seine Anwendung auf ein bestimmtes System vorausgesetzt wird, so dass der Code
nur auf Kommunikationen anwendbar ist, die zum System gehören. Das klingt
zirkulär (und ist es auch), denn an der Anwendbarkeit des Codes soll man ja gerade
das System erkennen. Aber die Grenzen sozialer Systeme werden letztlich nicht
analytisch gezogen, sondern müssen von Menschen erlebt und kommuniziert
werden.

Man kann Luhmann schwerlich vorhalten, dass er Dichotomien für logisch oder
ontologisch (empirisch) zwingend gehalten habe. Aber die dichotomische Anlage
der Systeme, die die Eleganz und Schlagkraft seiner Theorie ausmacht, könnte doch
zur Schwachstelle werden. Hier setzen kritische Stimmen an.[13]

Dichotomische Unterscheidungen sind für eine großflächige und grobe Orientierung
unverzichtbar. Aber im Detail werden sie der Welt nicht gerecht, denn die Welt ist
nicht schwarz/weiß. Man könnte fragen, ob nicht jedenfalls im Subnanobereich eine
digitale Organisation der Partikel anzutreffen ist. Aber diese Frage führt ebenso ins
Abseits der Fundamentalphilosophie wie die umgekehrte Annahme, dass die
unendliche Vielfalt der Welt Unterscheidungen und Vergleiche ausschließt, weil
jenseits individueller Objekte keine Identitäten auszumachen sind. Überlegungen
zur »Form der Unterscheidung« helfen nicht weiter. Aber jedenfalls gilt, dass
dichotomisch verwendete Unterscheidungen ständig auf die Notwendigkeit einer
Differenzierung befragt werden müssen. Die wichtigsten begrifflichen Mittel für eine
solche Differenzierung sind die Arbeit mit Typenbegriffen, wie wir sie von Max
Weber kennen[14], und die Vorstellung von Normalitäten, wie sie in Wissenschaft
und Alltag verbreitet ist. Solche Differenzierung ist grundsätzlich in der Lage, die
binäre Kategorisierung, die mit Dichotomien verbunden ist, zu überwinden. So
geschieht es, wenn neben Mann und Frau ein drittes Geschlecht postuliert wird.

Typenbegriffe und Normalitätsvorstellungen bleiben immer noch hinter der Vielfalt
der Erscheinungen zurück. Andererseits gibt es eine Realität, ganz gleich, ob sie
nun natürlich oder sozial gewachsen ist, die sich gegen eine Differenzierung sträubt,
die den Verzicht auf Typisierungen und Normalitätsvorstellungen fordert. Sehr viel
leichter fällt es dagegen, sich die impliziten Wertungen bewusst zu machen, die mit
den im Sprachschatz verbundenen Begriffspaaren verbunden sind (und die
Luhmann als Indiz für die Asymmetrie der Unterscheidung aufgriff).
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Was lernt der Jurist daraus? Der Ausflug in die frostigen Gefilde der Theorie lohnt
sich kaum. Das wusste man eigentlich auch so: Unterscheidungen sind nicht per se
bipolar oder gar dichotomisch. Sie können auch pluralistisch ausfallen. Aber
Antonyme, erst recht in der Gestalt von Dichotomien, haben kommunikative
Vorteile mit der Folge, dass bipolare Begriffe sich sozial prominent verbreiten, dabei
asymmetrisch werden und ein Wertgefälle annehmen und können, wie es mit dem
Begriffspaar Mann und Frau der Fall war. Hier ist sogar sprachliches Gendering
akzeptiert, dass die stereotype Reihenfolge gelegentlich umkehrt.
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